
 

 

 

Zweite Satzung  

zur Änderung der Satzung  

des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen 
 

vom 31.05.2012 
 

 

Aufgrund von § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Kulturräume in Sachsen (Sächsisches 

Kulturraumgesetz – SächsKRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2008 

(SächsGVBl. S. 539), geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 398) hat 

der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen am 31. Mai 2012 folgende Satzung 

beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Satzung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 20. Mai 2009 (SächsABl. S. 1276), 

geändert durch Satzung vom 4. Juni 2010 (SächsABl. S. 1062), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

Satz 2 wird aufgehoben. 

 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Der Kulturbeirat soll aus mindestens zehn Mitgliedern bestehen, die als Vertreter 

derjenigen Kultursparten berufen werden, die im Kulturraum gefördert werden, sowie 

zusätzlich einem Vertreter der Kulturverwaltung bzw. des kommunalen Kulturbetriebes des 

jeweiligen Verbandsmitgliedes bzw. aus sonstigen Unternehmen in Privatrechtsform, an 

dem ein Verbandsmitglied beteiligt ist und der an seiner statt die Erfüllung kultureller 

Aufgaben wahrnimmt.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„In den Kulturbeirat werden Kultursachverständige berufen“ 

 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Mitglieder des Kulturkonventes und des Kulturbeirates sind ehrenamtlich tätig.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Sofern der Kulturbeirat gemäß § 4 Abs. 11 SächsKRG einzelne Arbeitsgruppen bildet, 

können deren Mitglieder die Erstattung von Auslagen für Fahrten zwischen Wohn- oder 

Arbeits- und Sitzungsort nach Sächsischem Reiskostenrecht beim Kultursekretariat 

beantragen. Für die Bewilligung gilt Absatz 3 entsprechend.“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Annaberg-Buchholz, den  

 

 

 

Landrat Frank Vogel 

Vorsitzender des Kulturkonventes  

Kulturraum Erzgebirge- Mittelsachsen    Dienstsiegel  


